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•Höhe von 10% nach Probezeit vor 1. 
Beurteilung
•Beurteilung innerhalb von sechs Monaten 

Leistungszulagenpau-
schale für 
Neueingestellte

Nr. 6

Einblick in die BeurteilungBetriebsrat Auskunft Nr. 5

Beschäftigte: auf Verlangen GesprächBeurteilungsgespräch 
Beurteilungsergebnis

Nr. 4

BeurteilungskarteLeistungsbeurteilung Nr. 3

LeistungsüberforderungNr. 2

Monatsgrundentgelt + eine Leistungszulage 
(nach Ablauf der Probezeit) 

ZeitentgeltNr. 1 

•Anwendung der Kenntnisse und Fertigkeiten
•Arbeitseinsatz
•Beweglichkeit
•Zusammenarbeit / Führungsverhalten

BeurteilungsmerkmaleNr. 8

einmal im Kalenderjahr- spätestens aber nach 18 
Monate

BeurteilungszeiträumeNr. 7

§ 10 Zeitentgelt und Leistungszulage ERA
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anderes Beurteilungsverfahren aus Arbeitsauf-
gaben abgeleitete Beurteilungsmerkmale

ÖffnungsklauselNr. 12

Gewichtung der Beurteilungsmerkmale ÖffnungsklauselNr. 13

•genügt den Leistungsanforderungen nicht immer  
(0 Punkte)
•genügt den Leistungsanforderungen fast immer 
(2 Punkte)
•genügt den Leistungsanforderungen in vollem 
Umfang (4 Punkte)
•übertrifft die Leistungsanforderungen (6 Punkte)
•übertrifft die Leistungsanforderungen in 
besonderem Umfang (8 Punkte)

BewertungsstufenNr. 9

Fristen, Verfahren und EinigungsstelleBeanstandungen der 
Leistungsbeurteilung 

Nr. 14

•Leistungszulage ist in Prozenten MitteilungNr. 11

Summe der Punkte wird mit 0,625 % multipliziert
betriebliche Korrektur des Faktors möglich

Höhe der 
Leistungszulage 

Nr. 10

§ 10 Zeitentgelt und Leistungszulage ERA
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ERA § 10 Abs. 10 

Berechnung der Leistungszulagen Berechnung der Leistungszulagen %%
HHööhe der Leistungszulage wird wie folgt he der Leistungszulage wird wie folgt 
berechnet:berechnet:

Die für den Beschäftigten ermittelte Summe der 
Punkte wird mit 0,625  multipliziert = ...%
„Das Ergebnis wird 

multipliziert mit dem 

tariflichen Monatsgrund-

entgelt und ergibt die 

individuelle Leistungszulage.“
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Tabelle + Berechnung der Tabelle + Berechnung der 
Leistungszulagen %Leistungszulagen %

16,25%0,62526

17,5%0,62528

18,75%0,62530

10%0,62516

11,25%0,62518

12,5%0,62520

13,75%0,62522

15%0,62524

8,75%0,62514

20%0,62532

7,5%0,62512

6,25%0,62510

5%0,6258

3,75%0,6256

2,5%0,6254

1,25%0,6252

00,6250

L-Zulage in %X 
Faktor

Bewertungs-
punkte

8

4

8

8

8

4

6

2

6

2 4

6

2

6

2

4

0Zusammenarbeit / 
Führungsverhalten

0Beweglichkeit

0Arbeitseinsatz

0Anwendung der Kenntnisse 
und Fertigkeiten

Bewertungs
-punkte

Beurteilungsmerkmale
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ERA § 10 Abs. 7

Zeitpunkt der LZeitpunkt der L--Zulagen BeurteilungZulagen Beurteilung
Bespiele...Bespiele...

9 Monate Zeitraum zur 
letzten Beurteilung.
„...einmal im Kalenderjahr 
beurteilen zu lassen“

19 Monate Zeitraum zur 
letzten Beurteilung. ...
„...Beschäftigter kann 
Beurteilung verlangen...“

17 Monate Zeitraum zur 
letzten Beurteilung.
„...einmal im Kalenderjahr 
beurteilen ...,  spätestens 
aber 18 Monate nach der 
letzten Beurteilung „

Beurteilung
1.6.2007

2007 2008

Neubeurteilung
1.11.2008

2007 2008

Beurteilung
1.2.2007

Neubeurteilung
1.9.2008

20082007

Beurteilung
1.10.2007

Neubeurteilung
1.7.2008
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Leistungszulagenpauschale bei NeueinstellungenLeistungszulagenpauschale bei Neueinstellungen § 10Abs. 6

Zeitpunkt des L-Zulagen Anspruchs bei neueingestellten Beschäftigten:

Ü nach Ablauf von drei Monaten 

Ü bis zur ersten Beurteilung 

Ü Anspruch auf eine Leistungszulagenpauschale in Höhe von 
10% ihres jeweiligen tariflichen Monatsgrundentgelts

§ 2 Nr. 2 EMTV:„Mit den Beschäftigten kann eine Probezeit von 
längstens 3 Monaten vereinbart werden.“

Beginn des 
Beschäftigungs-

verhältnisses

Beginn des 
Beschäftigungs-

verhältnisses
Nach 3 MonateNach 3 Monate

Allgemeine 
Neubeurteilung/

Einzelbeurteilung

Allgemeine 
Neubeurteilung/

Einzelbeurteilung

Keine
L-Zulage

Keine
L-Zulage

Anspruch
10% L-Zulage

Pauschale

Anspruch
10% L-Zulage

Pauschale

Anspruch
L-Zulage nach

Bewertung

Anspruch
L-Zulage nach

Bewertung

Grundentgelt nach EG ..Grundentgelt nach EG .. Grundentgelt nach EG ..
+ 10 L-Zulage
Grundentgelt nach EG ..
+ 10 L-Zulage

Grundentgelt nach EG ..
+ ..  L-Zulage
Grundentgelt nach EG ..
+ ..  L-Zulage
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Beschäftigte
im Zeitentgelt
Beschäftigte
im Zeitentgelt

Ablauf der LeistungsbeurteilungAblauf der Leistungsbeurteilung

Der Arbeitgeber hat das Leistungsverhalten aller 
Beschäftigten einmal im Kalenderjahr 

beurteilen zu lassen...

Der Arbeitgeber hat das Leistungsverhalten aller 
Beschäftigten einmal im Kalenderjahr 

beurteilen zu lassen...

Beurteilungskarte anzulegen 
Ergebnis der Beurteilung für den

Beurteilungszeitraum einzutragen

Beurteilungskarte anzulegen 
Ergebnis der Beurteilung für den

Beurteilungszeitraum einzutragen
Beauftragten des Arbeitgebers 

haben die Karte zu unterzeichnen
Beauftragten des Arbeitgebers 

haben die Karte zu unterzeichnen

Das Beurteilungsergebnis ist auf Verlangen
mit dem Beschäftigten zu besprechen

Das Beurteilungsergebnis ist auf Verlangen
mit dem Beschäftigten zu besprechen

Beurteilungen 
werden Bestandteil 

der Personalakte

Beurteilungen 
werden Bestandteil 

der Personalakte

Auf Verlangen ist dem 
Betriebsrat Auskunft und 

Einblick in die Be-
urteilung zu geben.

Auf Verlangen ist dem 
Betriebsrat Auskunft und 

Einblick in die Be-
urteilung zu geben.

Die Leistungszulage ist in Prozenten durch eine 
Mitteilung an den Beschäftigten in Textform auszuweisen

Die Leistungszulage ist in Prozenten durch eine 
Mitteilung an den Beschäftigten in Textform auszuweisen

Anspruch auf eine 
Leistungszulage

Anspruch auf eine 
Leistungszulage
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LeistungszulageLeistungszulage
Ablauf der Reklamation der Beurteilung:Ablauf der Reklamation der Beurteilung:

§Schriftliche Mitteilung über L-Zulage % 
§Information zur Beurteilung

an Beschäftigten

§Schriftliche Mitteilung über L-Zulage % 
§Information zur Beurteilung

an Beschäftigten

Beanstandung beim
Arbeitgeber

Beanstandung beim
Arbeitgeber

Paritätische KommissionParitätische Kommission

Arbeitgeber und BetriebsratArbeitgeber und Betriebsrat

Einigungsstelle nach EMTVEinigungsstelle nach EMTV

Frist/ Zeitraum: 
Beschäftigter innerhalb 2 Wochen

Betriebsrat innerhalb 4 Wochen

Zusammensetzung: je 2 vom
Betriebsrat und Arbeitgeber

Zusammensetzung: je 2 vom
Betriebsrat und Arbeitgeber ArbeitsgerichtArbeitsgericht

„unverzüglich“„unverzüglich“


